Allgemeine Geschaftsbedingungen vom 01.07.2005
WORLD EXPERTS Yorckstrasse 4 76185 Karlsruhe

1. Anwendungsbereich

Fir alle Lieferungen und Leistungen, einschlieBlich aller Vertrdge, deren Gegenstand die
Erteilung von Rat und Auskiinften durch WORLD EXPERTS an den Vertragspartner ist,
gelten ausschlieRlich die nachstehenden Bedingungen. Geschéfts- und
Einkaufshedingungen des Vertragspartners finden keine Anwendung. Sie verpflichten
WORLD EXPERTS nur, wenn diese sich ausdriicklich und schriftlich mit ihnen ein-
verstanden erklart. Die Angebote von WORLD EXPERTS sind freibleibend. Geringe
Abweichungen bleiben vorbehalten.

2. Zahlungsbedingungen

Es gelten die im jeweiligen Angebot genannten Teilnehmergebiihren bzw. Honorare fiir
den Beratertag und Preise, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist. Die
Rechnungsbetrage werden unverziiglich nach Erhalt ohne Abzug fallig.

Ein Leistungsverweigerungsrecht seitens des Vertragspartners ist im Geschaftsverkehr
mit Kaufleuten ausgeschlossen. Ein Zuriickbehaltungsrecht steht dem Vertragspartner
nicht zu. Dies gilt im Geschéftsverkehr mit Nichtkaufleuten nicht, soweit der
Gegenanspruch aus demselben Vertrag entstand. Eine Aufrechnung durch den Ver-
tragspartner ist nur zulassig, soweit seine Gegenforderungen ausdriicklich fir
unbestritten erklart oder rechtskréftig festgestellt sind. Bei Verzug ist WORLD EXPERTS
berechtigt, Zinsen in Hohe von mindestens 5 % tber dem jeweiligen Basiszinssatz, bei
Nachweis eines hoheren Satzes der von der WORLD EXPERTS an die Bank zu
entrichtenden Sollzinsen diesen Zinssatz zu berechnen. Dem Vertragspartner ist der
Nachweis gestattet, dass WORLD EXPERTS ein Schaden iiberhaupt nicht entstanden
ist oder der Schaden wesentlich niedriger ist als die Pauschale.

3. Urheberrechte

WORLD EXPERTS behélt sich alle Rechte, auch die der Ubersetzung, des Nachdrucks
und der Vervielfaltigung von Teilnehmerunterlagen vor. Ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von WORLD EXPERTS darf kein Teil der Teilnehmerunterlagen in
irgendeiner Form, auch nicht fiir Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert,
insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme, verarbeitet, vervielfaltigt, ver-
breitet oder fiir 6ffentliche Wiedergaben benutzt werden. Der urheberrechtliche Schutz
erstreckt sich auch auf Software, die in den Seminaren von WORLD EXPERTS
eingesetzt wird. Der Vertragspartner verpflichtet sich, den Urheberrechtsschutz der in
der Veranstaltung verwendeten Software zu beachten und keine unerlaubten Kopien
anzufertigen. Von den Vertragspartnern mitgebrachte Datentréger diirfen nur mit
ausdricklicher Genehmigung des Veranstaltungsleiters auf Rechnern von WORLD
EXPERTS verwendet werden. Soweit die im Rahmen eines Beratungsauftrages
erzielten Arbeitsergebnisse urheberrechtlichen Schutz genieen, bleibt WORLD
EXPERTS Urheber. Der Vertragspartner erhdlt in diesen Fallen ein nicht exklusives und
nicht Ubertragbares Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen zu folgenden
Bedingungen:

Der Vertragspartner darf die im Rahmen eines Beratungsvertrages gefertigten Berichte,
Organisationsplane, Entwiirfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen nur fir
seine eigenen Zwecke verwenden und nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von WORLD EXPERTS in irgendeiner Form reproduzieren, inshesondere unter
Verwendung elektronischer Systeme, verarbeiten, vervielféltigen, verbreiten oder fiir
offentliche Wiedergaben benutzen. Im Rahmen von Beratungsleistungen entstandene
Arbeitsergebnisse, die urheberrechtlich geschiitzt sind, diirfen durch Unternehmen, die
mit dem Vertragspartner verbunden sind, nur aufgrund einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung mit WORLD EXPERTS genutzt werden. Der Vertragspartner verpflichtet
sich, den urheberrechtlichen Schutz bei von ihm durchgefiihrten Veranstaltungen
entsprechend der vorstehenden Absétze sicherzustellen, indem er die Teilneh-
merunterlagen entsprechend ausgestaltet und die Teilnehmer zu Beginn einer
Veranstaltung auf die bestehenden Urheberrechte von WORLD EXPERTS hinweist.

4. Annullierungskosten

Tritt der Vertragspartner unberechtigt von einem Vertrag zurtick, kann WORLD
EXPERTS 10 % des Verkaufspreises bzw.. Beratungshonorars fir die durch die
Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und fir entgangenen Gewinn fordern.
Der Schadensbetrag ist hdher oder niedriger anzusetzen, wenn WORLD EXPERTS
einen héheren Schaden nachweist oder der Vertragspartner nachweist, dass ein
Schaden diberhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist. Der Riicktritt von
Seminaren und WeiterbildungsmaBnahmen ist unter Punkt 5. c) abschlieBend geregelt.

5. Seminare und Weiterbildung
Die nachfolgenden Regelungen 5. a) bis 5. d) gelten ausschlieRlich bei Seminaren und
Weiterbildungsmanahmen von WORLD EXPERTS

a) Anmeldungen

Anmeldungen sind telefonisch, schriftlich oder per Telefax moglich. Jede Anmeldung
wird von WORLD EXPERTS schriftlich bestatigt und ist erst dann fiir beide Parteien
verbindlich. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Die Einschreibung erfolgt in der
Reihenfolge der Eingénge. Bei Uberbelegung notiert WORLD EXPERTS die Anmeldung
auf Wartelisten und bietet einen Ersatztermin an.

b) Gebiihren, Trainingsleitung und Referenteneinsatz

WORLD EXPERTS wird die gebuchte Veranstaltung gemaR der Beschreibung im
Veranstaltungsprogramm bzw. Angebot durchfiihren; geringfiigige inhaltliche
Abweichungen bleiben vorbehalten. Die Teilnehmergebiihren schlieRen die
erforderlichen Teilnehmerunterlagen sowie die notwendige Nutzung von technischen
Einrichtungen mit ein. Eine nur zeitweilige Teilnahme berechtigt nicht zur Gebuhren-
minderung. WORLD EXPERTS behdlt sich bei allen Veranstaltungen das Recht vor,
gleichwertige Ersatzreferenten/Trainer einzusetzen und - mit rechtzeitiger
Vorankiindigung - Termin- und Ortsverschiebungen vorzunehmen. Bei
Terminverschiebungen, die durch WORLD EXPERTS vorgenommen wurden, hat der
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Vertragspartner das Recht, innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Mitteilung durch
schriftliche Information ohne Stornogebihren abzusagen.

Bis spétestens 4 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin ist eine
Terminverschiebung durch den Auftraggeber kostenfrei méglich, bis spétestens 2
Wochen vorher gegen eine Umbuchungsgebiihr in Hohe von 15%, bis spatestens 7
Tage vorher 25%, danach 50% des im Auftrag vereinbarten Honorars. Sollte der Termin
aufgrund einer Terminverschiebung nicht stattfinden kénnen, so gelten die Bedingungen
unter 5.¢)

c) Absage / Rucktritt

WORLD EXPERTS kann vom Vertrag zurticktreten, z.B. wenn eine vom
Veranstaltungstyp abhéngige Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, die
Veranstaltung wegen Krankheit des Dozenten oder aus technischen Griinden ausfallen
muss. WORLD EXPERTS wird vor einer Ausiibung ihres Riicktrittsrechtes versuchen,
die Veranstaltung auf einen anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort
umzubuchen, sofern dies mdglich ist und der Vertragspartner hiermit einverstanden ist.
Anderungen werden unverziiglich mitgeteilt.

Absagen der Vertragspartner an WORLD EXPERTS miissen schriftlich erfolgen. Bei
Absage bis spatestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird kein Honorar in
Rechnung gestellt. Firr Absagen, die bis spatestens 2 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn eintreffen werden 50% des Honorars in Rechnung gestellt. Bei
Absagen innerhalb der letzten 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn oder bei
Nichtteilnahme wird das volle Honorar fallig.

MalRgebend ist jeweils der Eingang der schriftlichen Absage bei WORLD EXPERTS.
Der Vertragspartner hat jederzeit die Moglichkeit, einen geeigneten Ersatzteilnehmer
aus seinem Unternehmen zu benennen.

Ergeben sich nach Vertragsabschluss Zweifel an der Kreditwiirdigkeit des
Vertragspartners, ist WORLD EXPERTS berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten.
Mangelnde Kreditwirdigkeit gilt als gegeben, wenn der Vertragspartner eine fallige
Rechnung trotz Mahnung nicht bezahlt.

d) Bildungsmalinahmen in Hotels oder Bildungsstatten

Kosten fiir Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer in Hotels oder Bildungs-
statten hat der Vertragspartner zu bestreiten. Sagt der Vertragspartner die
Veranstaltung ab, hat er die entstehenden Kosten zu tragen. Der Vertragspartner ist
verpflichtet, die am Veranstaltungsort geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

6. Beratungstatigkeit

Einzelheiten eines Beratungsauftrages werden in einem gesonderten schriftlichen
Vertrag geregelt, der in Form eines schriftlichen Angebotes von WORLD EXPERTS an
den Vertragspartner gesandt und vom Vertragspartner schriftlich angenommen wird.
Gegenstand dieses Vertrages ist die vereinbarte Beratungstatigkeit, nicht die Erzielung
eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolgs oder die Erstellung von Gutachten oder
anderen Werken. Die Leistungen von WORLD EXPERTS sind erbracht, wenn die
erforderlichen Untersuchungen, Analysen und die sich daraus ergebenden
Schlussfolgerungen mit dem Vertragspartner erarbeitet sind. Unerheblich ist, ob oder
wann diese Schlussfolgerungen bzw. Empfehlungen umgesetzt werden.

7. Haftung

Hat WORLD EXPERTS aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach MaRgabe
dieser Bedingungen fiir einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlassig verursacht
wurde, so haftet WORLD EXPERTS beschrénkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren
typischen Schaden begrenzt. Diese Beschrénkung gilt nicht bei Verletzung von Leben,
Kérper und Gesundheit. Soweit der Schaden durch eine vom Vertragspartner fir den
betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet WORLD
EXPERTS nur fiir etwaige damit verbundene Nachteile des Vertragspartners, z.B. durch
hohere Versicherungspramien oder Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die
Versicherung. Fir leicht fahrlassig durch einen Mangel des Kaufgegenstandes ver-
ursachte Schéaden wird nicht gehaftet.

Unabhéngig von einem Verschulden von WORLD EXPERTS bleibt eine etwaige
Haftung von WORLD EXPERTS bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der
Ubernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem
Produkthaftungsgesetz unberihrt. Ausgeschlossen ist die persénliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter, Erfillungsgehilfen und Betriebsangehérigen von WORLD
EXPERTS fiir von ihnen durch leichte Fahrlassigkeit verursachte Schaden.

8. Datenschutz

Ohne schriftliche Einwilligung des Vertragspartners darf WORLD EXPERTS geschéfts-
oder aufgabenbezogene Tatsachen, die ihrim Zusammenhang mit der
Vertragsabwicklung bekannt werden, weder an Dritte weitergeben noch fir sich selbst
verwerten. WORLD EXPERTS ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Ver-
trages die ihr anvertrauten personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

9. Schlussbestimmungen

Es gilt ausschlieRlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze tiber den
internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Vertragspartner seinen
Firmensitz im Ausland hat. Ubertragungen von Rechten und Pflichten des
Vertragspartners aus dem mit WORLD EXPERTS geschlossenen Vertrag bedurfen der
schriftiichen Zustimmung von WORLD EXPERTS.

Anderungen und Erganzungen dieser Bedingungen bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fiir die Aufhebung der Schriftform. Miindliche Nebenabreden
bestehen nicht. Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder liickenhaft
sein, wird hierdurch die Guiltigkeit der tbrigen Bestimmungen nicht berihrt.

10. Erfiillungsort, Gerichtsstand
Erfiillungsort und Gerichtsstand fiir beide Vertragsparteien ist Karlsruhe bzw. das fir
Karlsruhe zustandige Gericht.

Karlsruhe, den 01.07.2005



	Allgemeine Geschäftsbedingungen vom 01.07.2005

